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A  Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sind untenstehend in ihrem vollständi-
gen Wortlaut wiedergegeben. 

 

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

A.1 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium      
                 Freiburg 

(Schreiben vom 20.12.2023) 

B Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissen-
schaftliche und bergbehördliche Belange äußert sich das Lan-
desamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regiona-

len Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

Zur Kenntnisnahme 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als 
Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vor-

gelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern 
für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutach-
ten, Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, 
liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbe-
reich des gutachtenden Ingenieurbüros. Eine Zulässigkeit der 

geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Über-
nahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebau-
ungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vor-
handenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Gesteinen der 

Wohlgeschichtete-Kalke-Formation, die von Verwitterungs- und 
Umlagerungsbildungen überlagert wird. Mit lokalen Auffüllungen 
vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Aus-

trocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des toni-
gen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, 
Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine Ver-
sickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. 

wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt 
DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung 
eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutach-
tens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüll-
ter Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf 

ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Pla-
nungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundauf-
bau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geotechnischen Hinweise werden in den Be-
bauungsplan übernommen (vgl. Kapitel 5, Punkt 
3 „Geologie, Geotechnik und Baugrund“). 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. 
offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 

s.o. 

 

Boden 

Da ausschließlich Böden in Siedlungsflächen vom Planungsvor-
haben betroffen sind und davon ausgegangen werden kann, 
dass diese weitestgehend anthropogen verändert wurden, sind 

aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 

Zur Kenntnisnahme 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht 
keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Zur Kenntnisnahme 

Grundwasser 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des 
LGRB als Träger öffentlicher Belange von Seiten der Landes-
hydrogeologie und -geothermie (Referat 94) keine fachtechni-

sche Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. 

Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgut-
achten, Detailgutachten oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, 
liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbe-

reich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Auf die Lage des Planvorhabens in Schutzzone III des festge-
setzten Wasserschutzgebiets „Oberes Vehlatal“ wird hingewie-
sen. 

Das Wasserschutzgebiet „Oberes Vehlatal“ 
(WSG-Nr-Amt 417121), Wasserschutzgebiets-
zone III und IIIA, ist im Bebauungsplan als nach-

richtliche Übernahme dargestellt. 

Bei dem hier genutzten Grundwasserleiter handelt es sich um 
einen Karstgrundwasserleiter. Bei der Abwesenheit von Deck-
schichten kann infiltrierendes Wasser in kurzer Zeit die ungesät-

tigte Zone zum Grundwasser passieren. In Abhängigkeit von der 
Klüftung und der Verkarstung des Gesteins können hohe Grund-
wasserfließgeschwindigkeiten auftreten. Für solche Grundwas-
serleiter werden/wurden für die Abgrenzung von Wasserschutz-
gebieten bzw. der jeweiligen Wasserschutzgebietszonen 

Ersatzkriterien definiert, die zu einer praktikablen Dimensionie-
rung, aber auch zu einem verminderten Schutz des genutzten 
Grundwassers führen. Daraus folgt, dass bei Wasserschutzge-
bieten für Karst- und Kluftgrundwasserleiter auch in Bereichen 
der Schutzzone III die Fließzeit des Grundwassers deutlich we-

niger als 50 Tage zu den Fassungen betragen kann. 

Durch künstliche Markierungsversuche sind für die weitere Um-
gebung Nachweise erbracht worden, die die Relevanz punktu-
eller möglicher Schadstoffeinträge für die genutzten Grundwas-
servorkommen und Trinkwasserfassungen belegen. 

 

 

 

 

 

 

Dies wird in Kapitel 5 des Bebauungsplanes 
übernommen (vgl. Kapitel 5 Hinweise, Punkt 1 

„Grundwasserschutz“). 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Aktuell findet im Plangebiet keine hydrogeologische Bearbeitung 
durch das LGRB statt. 

Zur Kenntnisnahme  

Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht von Altbergbau 
oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. Stollen, Bun-
ker, unterirdische Keller) betroffen. 

Zur Kenntnisnahme 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftli-
chen Naturschutzes nicht tangiert. 

Zur Kenntnisnahme 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem 

bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Übersicht über die 
am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(https://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, wel-
ches im Internet unter der Adresse https://lgrb-bw.de/geotouris-

mus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) 
abgerufen werden kann. 

Zur Kenntnisnahme 

Anhang: Merkblatt für Planungsträger 

    

Zur Kenntnisnahme 

A.2 Regierungspräsidium Tübingen 
 (Schreiben vom 04.01.2024) 

  Aus Sicht der Raumordnung bestehen keine Bedenken ge-
gen den Bebauungsplan. 

Zur Kenntnisnahme 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

A.3 Landratsamt Zollernalbkreis 
 (Schreiben vom 16.01.2024) 

Nach Anhörung der Fachbehörden in unserem Hause wird 
folgende Stellungnahme abgegeben: 

Verkehrsamt 

Aus unserem Zuständigkeitsbereich ergeben sich keine Be-
denken gegen die Planung. 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Amt für Vermessung und Flurneuordnung 

Aus unserem Zuständigkeitsbereich ergeben sich keine Be-
denken gegen die Planung. 

Zur Kenntnisnahme 

Amt für Straßen- und Radwegebau 

Der geplante Bebauungsplan verläuft innerhalb der Ge-
meinde Burladingen. Es ist keine klassifizierte Straße betrof-
fen, deshalb liegt dieser Bebauungsplan außerhalb unserer 
Zuständigkeit. 

Die Erschließung erfolgt ausschließlich über die Gemein-

destraßen. Es bestehen keine Bedenken. 

Zur Kenntnisnahme 

Wasser- und Bodenschutz 

Untere Wasserbehörde 

Grundwasserschutz 
(WSG, Grundwasserstand, Deckschichten) 

Das Plangebiet liegt im Wasserschutzgebiet „Oberes Fehla-
tal“ in der Zone III. Dieser Hinweis ist in den Festsetzungen 
des Bebauungsplans aufzunehmen. Zusätzlich ist auf die 
Bestimmungen der Wasserschutzgebietsrechtsverordnung 

des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 01.12.1989 hinzu-
weisen. 

 

 

 

 

Das Wasserschutzgebiet „Oberes Vehlatal“ 
(WSG-Nr-Amt 417121), Wasserschutzgebiets-
zone III und IIIA, ist im Bebauungsplan als nach-
richtliche Übernahme dargestellt.  

Auf die Wasserschutzgebietsrechtsverordnung 
des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 
01.12.1989 wird im Bebauungsplan in Kapitel 5, 
Punkt 1 „Grundwasserschutz“ verwiesen.  

Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Ringinger Tal I“ be-
rücksichtig soweit im Bestand möglich die Anforderungen ei-
nes wasserwirtschaftlich nachhaltigen Umgangs mit Ab- und 
Niederschlagswasser. 

Die Festsetzung zum Einbau von Zisternen und Nutzung von 
Niederschlagswasser als Brauchwasser wird sehr begrüßt. 

 

Zur Kenntnisnahme 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen unter 
Nr. 11 „Abwasserentsorgung und Beseitigung 
des Niederschlagswassers“ bleiben unverän-

dert.  

Naturschutz 

Sachverhalt 

Die Stadt Burladingen beabsichtigt die Änderung des Bebau-
ungsplans „Ringinger Tal I“ zur Schaffung von planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Wohn-
gebäuden im Sinne der Nachverdichtung im innerörtlichen 
Bereich. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das 

 

 

 
Zur Kenntnisnahme 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Plangebiet als Wohnbaufläche dar. Der räumliche Geltungs-
bereich umfasst ca. 0,0457 ha und wird bisher gärtnerisch 
genutzt. Die im rechtskräftigen Bebauungsplan für Garagen 
vorgesehene Fläche wird im Westen durch Garagen und im 
Osten durch einen Spielplatz begrenzt und befindet sich in-

mitten eines Wohngebiets. Die Änderung sieht eine Bebau-
ung mit mindestens 3 Wohneinheiten in Form von Einzel-, 
Doppel- oder Reihenhäusern vor. Ein den Planunterlagen 
beiliegendes Städtebauliches Konzept stellt die Grundidee 
dar, das Plangebiet mit Doppelhäusern mit einer Höhe von 

bis zu 9,50 m zu bebauen. Abweichungen sollen im Bebau-
ungsplan zugelassen werden. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes „Ringinger 
Tal I, 1. Änderung“ wird dahingehend geändert, 
dass der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes auf die Grundstücke des im Nordos-

ten vorhandenen Spielplatzes erweitert wird. 
Dadurch werden die Flurstücke Nrn. 7367/18, 
7367/19, 7367/20 und 7367/21 planungsrecht-
lich als eine öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Öffentlicher Spielplatz“ dau-

erhaft gesichert.  

Von einer Umweltprüfung und einer formellen Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanz wurde abgesehen, da es sich um ein beschleu-

nigtes Verfahren nach § 13a BauGB handelt. Dennoch sind 
gemäß den §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1 a BauGB die Umweltbe-
lange sowie Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 
von Eingriffen zu berücksichtigen.  

Die Abarbeitung der Umweltbelange ist erfolgt und wird nicht 

kritisiert.   
Aus umweltfachlicher Sicht wird die weitere innerörtliche Ver-
dichtung positiv beurteilt. 

Zur Kenntnisnahme 

Schutzgebiete 

Im überplanten Bereich liegen weder rechtskräftig ausgewie-

sene Biotope noch andere Schutzgebiete. Durch die Pla-
nung werden mit hoher Wahrscheinlichkeit keine umweltre-
levanten Eingriffe verursacht. 

Zur Kenntnisnahme 

Artenschutz 

Die artenschutzrechtliche Thematik wurde in Form einer ar-
tenschutzrechtlichen Relevanzprüfung abgehandelt. Hierfür 
erfolgte am 21.03.2022 eine Übersichtsbegehung mit Durch-
führung einer Biotopstrukturkartierung und Ermittlung der 
Habitatpotenziale der planungsrelevanten Artengruppen. Die 

Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass aufgrund fehlen-
der Habitatstrukturen ein Vorkommen von planungsrelevan-
ten Arten im Geltungsbereich ausgeschlossen werden kann 
bzw. für die potenziell vorkommenden europäischen Vogel-
arten lediglich ein Nahrungshabitat mit untergeordneter Be-

deutung vorliegt. Den Ausführungen zur artenschutzfachli-
chen Relevanzprüfung wird gefolgt 

Zur Kenntnisnahme 

Hinweise 

Die Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung des 

Eingriffs werden begrüßt. 

 

Die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaß-

nahmen sind im Bebauungsplan planungsrecht-
lich gesichert (vgl. planungsrechtliche Festset-
zungen Nr. 12 „Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft“). 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Pflanzgebote und Pflanzbindungen 

Neupflanzungen müssen bewässert und regelmäßig auf Er-
folg kontrolliert werden. Bei Pflanzgeboten und Pflanzbin-
dungen ist auf die fachgerechte Pflege der Pflanzen zu ach-
ten. 

Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass die 
Pflanzen fachgerecht zu pflegen und dauerhaft 

zu erhalten sind (vgl. planungsrechtliche Fest-
setzungen Nr. 14, PFG 1). 

Glas- oder Metallfassaden 

Die Vermeidungsmaßnahme 2 (V2) zur Vermeidung von Vo-
gelverlusten wird begrüßt, jedoch wäre eine genauere Be-
schreibung der „zielgerichteten Fassadengestaltung“ wün-

schenswert, sowie eine textliche Ergänzung darüber, dass 
diese Maßnahme neben Glasscheiben auch für spiegelnde 
Metallfassaden gilt. Dafür wird auf die Broschüre der Vogel-
warte Sempach „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und 
Licht“ verwiesen. Es wird angeregt, dies in den Bebauungs-

plan mit aufzunehmen.  

Der Anregung wird gefolgt. Die Detailangaben 
zur Maßnahmenbeschreibung werden in das 
Kapitel 5 des Bebauungsplanes unter Punkt 5 
„Maßnahmen gegen Vogelschlag und Kleintier-

fallen“ aufgenommen. In diesem Zusammen-
hang wird in Kapitel 5 auf die Empfehlungen der 
Vogelwarte Sempach, Vogelfreundliches Bauen 
mit Glas und Licht verwiesen und es werden bei-
spielhaft geeignete Maßnahmen genannt. Dar-

über hinaus werden die örtlichen Bauvorschrif-
ten dahingehend ergänzt, dass bei der 
Fassadengestaltung spiegelnde (Metall-) Ober-
flächen ausgeschlossen sind (vgl. örtliche Bau-
vorschriften, Nr. 1.3 „Fassadengestaltung“). 

Fazit 

Gegenüber der Planung werden aus naturschutzfachlichen 
bzw. artenschutzfachlichen Gründen keine Bedenken entge-
gengebracht. 

Zur Kenntnisnahme 

Baurecht 

Gemäß Ziffer 6 der planungsrechtlichen Festsetzungen ist 
die Größe der Baugrundstücke der Planzeichnung zu ent-
nehmen. Die angedachten Baugrundstücke sind jedoch le-
diglich in der städtebaulichen Konzeption enthalten. 

Im geänderten Entwurf des Bebauungsplanes 
„Ringinger Tal I, 1. Änderung“ sind die Bau-
grundstücksgrenzen wie im Städtebaulichen 
Konzept unverbindlich dargestellt. Die Anzahl 
von mindestens 3 Wohneinheiten im Plangebiet 

wird über die Festsetzung der Mindest- und ma-
ximal zulässigen Baugrundstücksgröße sicher-
gestellt (vgl. planungsrechtliche Festsetzungen 
Nr. 5 „Größe der Baugrundstücke“). Die Umset-
zung der tatsächlichen Zahl an Wohneinheiten 

soll im Zuge der Bauplatzvergabe seitens der 
Stadtverwaltung Burladingen gesteuert werden.  

Vorbeugender Brandschutz 

Es wurde nach Anhörung keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme wird ggf. vom Vorbeugenden Brand-
schutz direkt an Sie nachgereicht. 

 

Es ist keine weitere Stellungnahme mehr einge-

gangen.  

 

Kreisbaumeisterstelle 

Es wurde nach Anhörung keine Stellungnahme abgegeben. 

Die Stellungnahme wird ggf. von der Kreisbaumeisterstelle 
direkt an Sie nachgereicht. 

Es ist keine weitere Stellungnahme mehr einge-
gangen.  
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

A.4 Regionalverband Neckar-Alb 
                 (Schreiben vom 16.01.2023) 

Mit dem o. g. Bebauungsplan wird in einem bestehenden 
Wohngebiet eine für Sammelgaragen vorgesehene Fläche 
als Wohngebiet ausgewiesen. Auf der 457 qm großen Fläche 
sind mindestens 3 Wohnungen vorgesehen. 

Aus regionalplanerischer Sicht werden Innenentwicklungs-

maßnahmen in verdichteter Bauweise besonders begrüßt. 

Es werden keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes „Ringin-
ger Tal I, 1. Änderung“ wird dahingehend ge-
ändert, dass der räumliche Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes auf die Grundstücke 
des im Nordosten vorhandenen Spielplatzes 

erweitert wird. Dadurch werden die Flurstücke 
Nrn. 7367/18, 7367/19, 7367/20 und 7367/21 
planungsrechtlich als eine öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung „Öffentlicher 
Spielplatz“ dauerhaft gesichert. 

Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verfahren, Benachrich-
tigung über das Ergebnis und Übersendung einer digitalen 
Planfertigung nach Inkrafttreten. 

Für den geänderten Entwurf des Bebauungs-
planes wird eine erneute Offenlage nach §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 
3 BauGB durchgeführt.  

A.5 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 
                 (Schreiben vom 15.01.2024) 

Vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denk-
malpflege im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher 
Belange! 

Im Plangebiet sind nach aktuellem Wissensstand keine ar-

chäologischen Kulturdenkmale bekannt. 

Zur Kenntnisnahme 

Wir bitten Sie dennoch, folgenden Hinweis auf die Regelun-
gen der §§ 20 und 27 DSchG in die Planunterlagen aufzu-
nehmen. 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten ar-
chäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies 
gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische 
Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, 

etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des 
vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 
mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahn-

dung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hinge-
wiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im 
Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten 
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

Die Regelungen und Hinweise in Kapitel 5 des 
Bebauungsplanes werden entsprechend aktua-
lisiert (vgl. Kapitel 5, Punkt 4 „Denkmalpflege“). 
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INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

A.6 Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 
 (Schreiben vom 19.12.2023) 

Vielen Dank für die Möglichkeit, zu der o.g. Planung Stellung 
nehmen zu können. 

Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden-Württemberg hat keine Bedenken gegen die Planun-
gen, Anregungen werden nicht vorgebracht. Laufende oder 

geplante Flurneuordnungsverfahren sind nicht betroffen. 

 

Zur Kenntnisnahme 

 

A.7 Regierungspräsidium Stuttgart, Mobilität, Verkehr, Strassen 
 (Schreiben vom 02.01.2024) 

Wir bedanken uns für die Beteiligung zur geplanten Bebau-
ungsplan „Ringinger Tal I, 1. Änderung“, Stadt Burladingen. 

Grundsätzlich bestehen aus der Sicht der Luftfahrtbehörde 

gegen die Planungen keine Bedenken. Dennoch müssen wir 
Sie drauf hinweisen, dass das geplante Baugebiet im Um-
kreis von 1,5 km um den Hubschrauberlandeplatz für Ret-
tungshubschrauber gelegen ist. 

Wir als Träger öffentliche Belange müssen für alle zukünfti-

gen Bauanträge im betroffenen Gebiet während der gesam-
ten Bauphase angehört werden, um über die Auflagen bei 
Bautätigkeiten, Hinderniskennzeichnungen von Kränen oder 
ähnlichen hohen Baugeräten entscheiden zu können. 

In den Bebauungsplan wird ein entsprechender 
Hinweis aufgenommen (vgl. Kapitel 5, Punkt 7 
„Rettungshubschrauber und Hubschrauberlan-
deplatz Firma Trigema GmbH & Co.KG“).  

A.8  Albstadtwerke GmbH 
 (Schreiben vom 14.12.2023) 

Stellungnahme Wasser: 

Wasseranschluss möglich:                   Ja    

Wenn NEIN; Erschließung Wasser:    Ja     

Innerhalb Wasserschutzgebiet:            Ja       
    Wasserschutzzone: III und IIIA 

Bedenken Wasserversorgung:         Nein     

 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Stellungnahme Wasser: 

Das Plangebiet ist zwar erschlossen, jedoch muss hier die 
Dimension und der Zustand der bestehenden Leitung in der 
Bühlbergstraße vor Ort beurteilt werden. 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Das Plangebiet ist Teil der weiteren Schutzzone (Zone III) des 
Wasserschutzgebiets „Oberes Vehlatal“ und dient als 
Grundwasserneubildungsfläche. Die Bestimmungen der 
Schutzgebietsverordnung vom 01.12.1989 sowie die 
Bestimmungen der Verordnung des Ministeriums für Umwelt 
und Verkehr über die Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe 
(Anlagenverordnung (AwSV) vom 11.02.1994 in der jeweils 
gültigen Fassung sind genau einzuhalten. Die 

Das Wasserschutzgebiet „Oberes Vehlatal“ 
(WSG-Nr-Amt 417121), Wasserschutzgebiets-

zone III und IIIA, ist im Bebauungsplan als nach-
richtliche Übernahme dargestellt.  

Auf die Bestimmungen der Schutzgebietsver-
ordnung vom 01.12.1989 sowie die Bestimmun-
gen der Verordnung des Ministeriums für 
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ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

Schutzgebietsverordnung kann im Landratsamt Zollernalbkreis, 
Fachbereich Umwelt und Arbeitsschutz eingesehen werden. 
Es sind sämtliche Handlungen zu unterlassen, die das 
Grundwasser nachteilig verändern könnten. 

Umwelt und Verkehr wird im Bebauungsplan in 
Kapitel 5, Punkt 1 „Grundwasserschutz“ verwie-
sen.  

Informationen zur Löschwasserversorgung können durch 
Messungen vor Ort in Erfahrung gebracht werden. Bitte 
wenden Sie sich dazu an unsere Einsatzdisposition: 07432 
160-3850. 

   Bestehende Versorgungsleitungen dürfen nicht überbaut 
werden. Sollte eine Umverlegung oder Stilllegung der An-
schlussleitungen erforderlich sein, so sind die Kosten vom Ver-
ursacher (Bauherrn) zu tragen. 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Stellungnahme Gas:  

Erdgasanschluss möglich:                  Nein    

Wenn NEIN; Erschließung Gas:         Nein     

Bedenken Gasversorgung:                 Nein     

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Anmerkung der Albstadtwerke GmbH: 

Etwaige Kosten für eine Umverlegung sind vom Verursacher 
zu tragen. Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit den Albstadt-
werken zwecks Abstimmung und eventueller Verlegung in 

Kontakt (Messstellenbetrieb/Netzanmeldungen 07432-160-
4270). 

Zur Gewährleistung der Versorgung mit Wasser/Strom/Gas 
bitte rechtzeitige Mitteilung welche Anschlusswerte benötigt 
werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter 

https://www.albstadtwerke.de/service/installateure-bauher-
ren/  
Messstellenbetrieb/Netzanmeldungen, Tel.: 07432/160-
4270, Email: Zählerwesen@albstadtwerke.de 

Vor Beginn der Grab- und Abbrucharbeiten bitte autorisierte 

Leitungspläne einholen. Kontakt: Albstadtwerke GmbH, 
Geoinformation und Vermessung, Tel.: 07432/160-4370. 
Gewünschte Pläne können Sie auch über unsere automati-
sche Planauskunft abrufen: https://planauskunft.albstadt-
werke.de/apak/ 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

A.9 Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern 
 (Schreiben vom 12.01.2024) 

Der ZV ist von dieser Maßnahme nicht betroffen und hat we-
der Leitungen, noch Kabel ober Bauwerke im Bereich des 
Bebauungsplans. 

 

Zur Kenntnisnahme 

A.10 TransnetBW GmbH 
 (Schreiben vom 11.12.2023) 

Wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer 
Leitungsdokumentation abgeglichen. 

Zur Kenntnisnahme  
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Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Rin-
ginger Tal I, 1. Änderung", Stadt Burladingen betreibt und 
plant die TransnetBW GmbH keine Höchstspannungsfreilei-
tung. 

Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzu-
bringen. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht er-
forderlich. 

 

Zur Kenntnisnahme 

 

Von einer weiteren Beteiligung der TransnetBW 

GmbH am Bebauungsplanverfahren „Ringinger 
Tal I, 1. Änderung“ wird abgesehen.   

A.11 Netze BW GmbH 
 (Schreiben vom 15.01.2024) 

Gegen den Bebauungsplan erheben wir keine Einwände. 

Zur Versorgung des Gebietes können wir unsere derzeit beste-
henden Anlagen erweitern. Deshalb wird es erforderlich, im 
Zuge der Erschließungsmaßnahmen, auf öffentlichem und nicht 
öffentlichem Grund, auch außerhalb des Bebauungsplanes, Ka-
bel zu verlegen sowie Kabelverteilerschränke zu erstellen. Wir 
behalten uns vor, die Tiefbauarbeiten durch eine von uns beauf-

tragte Fachfirma ausführen zu lassen. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

 

Für die Zusendung der Unterlagen bedanken wir uns und bitten 
Sie, uns weiterhin am Verfahren zu beteiligen. 

Für den geänderten Entwurf des Bebauungspla-
nes wird eine erneute Offenlage nach §§ 3 Abs. 

2 und 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
durchgeführt. 

A.12 Vodafone GmbH  
 (Schreiben vom 16.01.2024) 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaß-

nahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich be-
finden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Un-
ternehmens. Eine Neuverlegung von 
Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht 
geplant. 

Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die zuständige 
Fachabteilung der Vodafone West GmbH weitergeleitet, die sich 
bei Bedarf mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen 
wird. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

A.13 Vodafone West GmbH 
 (Schreiben vom 15.01.2024) 

Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die zuständige 
Fachabteilung weitergeleitet, die sich bei Bedarf mit Ihnen zu ge-

gebener Zeit in Verbindung setzen wird. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte ge-
ben Sie dabei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer 
an. 

 

 

Zur Kenntnisnahme 
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Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverle-
gung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Ab-
stimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vo-
dafone-Gesellschaften trotz der Fusion hier noch separat 

Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen 
Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate 
zu bedenken und zu entschuldigen. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

A.14 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 (Schreiben vom 13.12.2023) 

Wir danken für die Zusendung der Unterlagen zum Bebauungs-
plan „Ringinger Tal I, 1. Änderung" der Stadt Burladingen. 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom ge-

nannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 
125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Weg-
esicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter ent-
gegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 

Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 
wie folgt Stellung: 

gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes haben wir keine 
Einwände, möchten jedoch auf folgendes hinweisen: 

im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Te-

lekom, wie aus beigefügtem Plan ersichtlich wird. 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Wie aus dem unten abgebildeten Plan ersicht-
lich wird, befinden sich die Telekommunikati-
onslinien außerhalb der Baugrenze und somit 
außerhalb der überbaubaren Fläche. Im geän-
derten Entwurf des Bebauungsplanes werden 

für innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplanes vorhandenen Telekom-
munikationslinien Leitungsrechte mit einem 
Schutzstreifen von 1,0 m vorgesehen.  
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Je nach Bedarf des geplanten Bauprojektes sind mehr oder we-
niger Telekommunikationsinfrastruktur notwendig. Günstigen-
falls ist nur eine Hauszuführung notwendig, die vom Bauherren 
bei unserem Bauherrenservice zu beantragen ist. 

 

Zur Kenntnisnahme 

Der/die Bauherren mögen sich bitte rechtzeitig vor Baubeginn 
über unser Internetportal des Bauherrenservice oder unserem 
Eingangstor für die Hauszuführungen melden. 

Die Kontaktdaten lauten: 
Tel. +49 800 3301903 (Gebührenfrei) 

Web: https://www.telekom.de/bauherren 

Hinweis: 

Achtung seit 03.05.2021 neue Funktionspostfachadresse! Bitte 
nur noch diese benutzen, sie lautet: 

T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de 

 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

 

Anlagen: Lageplan Telekomanlagen (Bestand) 

                      

 

 

 

Wie die oben aufgeführte Abbildung zeigt, befin-
den sich die Telekommunikationslinien im 

Randbereich des räumlichen Geltungsbereichs 
des Bebauungsplanes und somit außerhalb der 
Baugrenze. Für bestehende Telekommunikati-
onslinien sieht der geänderte Bebauungsplan-
entwurf „Ringinger Tal I, 1. Änderung“ Leitungs-

rechte vor (vgl. planungsrechtliche 
Festsetzungen Nr. 10 „Leitungsrechte“).  

A.15 Amprion GmbH 
 (Schreiben vom 13.12.2023) 

Im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine 
Höchstspannungsleitungen unseres Unternehmens. 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer 
Versorgungsleitungen die zuständigen Unternehmen beteiligt 
haben. 

 

Zur Kenntnisnahme  

Die zuständigen Netzbetreiber werden am vor-
liegenden Bebauungsplanverfahren beteiligt.  

A.16 Gemeinde Sonnenbühl 
 (Schreiben vom 21.12.2023) 

Die Gemeinde Sonnenbühl sieht ihre Belange hinsichtlich der 

beteiligten Maßnahme nicht berührt. 

Zur Kenntnisnahme 
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A.17 Gemeinde Bisingen 
 (Schreiben vom 12.12.2023) 

Wir bedanken uns für die Beteiligung im Rahmen des Bebau-
ungsplans „Ringinger Tal I, 1. Änderung“ in Burladingen. 

Die Belange der Gemeinde Bisingen als Nachbargemeinde sind 
durch das Verfahren nicht berührt. 

Für das weitere Verfahren wünschen wir der Stadt Burladingen 

einen guten Verlauf. 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

A.18 Gemeinde Bitz 
 (Schreiben vom 12.12.2023) 

Die Gemeinde Bitz wurde über die erneute öffentliche Ausle-
gung des Entwurfs informiert und somit am Verfahren beteiligt. 

Wir dürfen Ihnen hierzu mitteilen, dass die geplante Bebauung 

für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde 
Bitz ohne Belang ist, so dass keine Stellungnahme abgegeben 
wird und keine weitere Beteiligung am Verfahren erforderlich ist. 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Die Gemeinde Bitz wird am vorliegenden Be-
bauungsplanverfahren nicht weiter beteiligt.  

A.19 Stadt Albstadt 
 (Schreiben vom 19.12.2023) 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an oben genanntem Bau-

leitplanverfahren und können Ihnen mitteilen, dass durch die 
vorliegende Planung die Belange der Stadt Albstadt nicht be-
rührt sind.  

Im Falle von wesentlichen Änderungen der Planung bitten wir 
um eine weitere Beteiligung am Verfahren.  

 

Zur Kenntnisnahme 

Eine weitere Beteiligung wird zum geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes nach §§ 3 Abs. 2 
und 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
erfolgen.  
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B Folgende Träger haben keine Stellungnahme abgegeben 

 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 

 Abwasserversorgung Erpfgruppe 

 Telefónika Germany GmbH & Co. OHG  

 NeckarCom Telekommunikation GmbH 

 Handwerkskammer Reutlingen 

 Industrie- und Handelskammer Reutlingen  

 SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH 

 Luftwaffenamt Dezernat C - Abteilung Flugbetrieb der Bundeswehr 

 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

 Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 

 Stadt Gammertingen 

 Stadt Trochtelfingen 

 Stadt Hechingen 

 Stadt Mössingen 

 Gemeinde Jungingen 

 Gemeinde Neufra 
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C Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Die Stellungnahme aus der Öffentlichkeit ist untenstehend in ihrem vollständigen Wortlaut 

wiedergegeben. Aus Datenschutzgründen werden die Namen der Personen nicht veröffent-

licht. 

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER VERWALTUNG / 

BESCHLUSSVORLAGE 

C.1 Bürgeranregung Nr. 1 
 (Schreiben vom 16.01.2024) 

Zu dem geplanten Bauvorhaben in der Bühlbergstrasse erhe-
ben wir Einspruch. 

Leider wurde zu diesem Vorhaben kein Anwohner informiert, 
wie es normalerweise hätte sein müssen. 

Zur Kenntnisnahme 
 

Die Öffentlichkeit wurde über die Bebauungs-
planänderung durch die Bekanntmachung im 
Amtsblatt vom 07.12.2023 informiert. Darüber 
hinaus hat die Stadtverwaltung Burladingen 
durch ein an jeden Anwohner persönlich ge-
richtetes Anschreiben vom 22.08.2025 die An-
wohner postalisch darüber informiert, dass das 
Bebauungsplanverfahren voraussichtlich im 4. 
Quartal 2025 in einer öffentlichen Gemeinde-
ratsitzung fortgeführt wird. Die Tagesordnun-
gen werden zu gegebener Zeit auf der Home-
page der Stadt Burladingen oder im Amtsblatt 
bekannt gegeben. 

Wir haben erst am Wochenende davon erfahren und waren sehr 
überrascht, wie hoch der Flachdachbau werden soll. 

Wir stellen uns nicht gegen neuen Wohnungsbau, sondern be-
fürworten diesen. 

Jedoch mit 3 Geschossen und der Höhe von 9,5 m überragt der 
geplante Bau deutlich alle Einfamilienhäuser der Strasse. 

Dieses können wir nicht befürworten. 

Zur Kenntnisnahme 

Zur besseren Vorstellung wie die nach den 
planungsrechtlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes „Ringinger Tal I, 1. Änderung“ 
größtmöglichen Gebäudekubaturen sich in das 
bestehende Wohngebiet einfügen werden, 
wurde ein 3D Modell erstellt. Dieses hat die 
Stadt Burladingen postalisch mit Schreiben 
vom 22.08.2025 an die Anwohner versandt.   

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ringin-
ger Tal I, 1. Änderung“ orientiert sich an der 
derzeitigen Nachfrage nach neuem Wohn-
raum. Das geplante Vorhaben fügt sich unter 
Berücksichtigung der topographischen Ver-
hältnisse, der vorhandenen Bauhöhen und Ab-
stände in die nähere Umgebung ein und wird 
seitens der Stadtverwaltung Burladingen als 
städtebaulich verträglich eingestuft.  

 Anhang:  

                          

 

Das Städtebauliche Konzept vom 10.11.2023 
aus der ersten Beteiligungsrunde nach § 3 
Abs. 2 BauGB im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB wurde konkretisiert und als 
Grundlage für die Erstellung des oben ge-
nannten 3D Modells verwendet.  
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C.2 Bürgeranregung Nr. 2 
 (Schreiben vom 16.01.2024) 

Meiner Mutter gehört das Haus Schönborner Weg 40, deshalb 
sind auch wir zukünftig von der Änderung des Bebauungsplans 
betroffen. 

 

Zur Kenntnisnahme  

Wir haben folgende Einwendungen: 

Das überplante Gebiet sind Garagenplätze. Diese wurden auch 
zum Kauf angeboten. Mein Vater hatte damals keinen Bedarf an 
einer Garage und man konnte sich seinen Wunschplatz auch 
nicht aussuchen. 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Seit dem ersten Bezug der Häuser, hat sich der Platzbedarf für 
Auto, Fahrrad usw. vergrößert.  

Das Parken im Schönborner Weg ist problematisch, und der 
Platz vor den Häusern begrenzt. Deshalb sollte auch weiterhin, 

gerade für nachfolgende Eigentümer die Möglichkeit bestehen, 
sich bei Bedarf hinter den Häusern einen Garagenplatz kaufen 
zu können. 

 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Ringinger Tal I, 1. Änderung“ um-

fasst ausschließlich Grundstücke, auf welchen 
bis auf eine einzige Anfrage jahrelang kein Inte-
resse für die Errichtung einer Garage bestand. 
Aufgrund der Nachfrage nach neuem Wohn-
raum wird die innerstädtische Baulücke mit der 

Änderung des Bebauungsplanes geschlossen 
und der Wohnnutzung zugeführt. Folglich wer-
den seit dem Beginn des Bebauungsplanände-
rungsverfahrens Anfragen für die Errichtung 
von Garagen abgelehnt.  

zu den planungsrechtlichen Festsetzungen: 

Zu 3 2.1 Der Orientierungswert der GRZ liegt im Allgemeinen 
Wohngebiet bei 0,4 hier sind es 0,6 

 

Mit der Festsetzung der GRZ von 0,6 kann eine 
höhere Wohnbaudichte im innerstädtischen 
Wohngebiet erzielt werden. Die Erhöhung der 
GRZ begründet sich zudem durch die vorhan-

denen Grundstückszuschnitte und die geplante 
Schaffung von mehreren Wohneinheiten.  

Zu 3 2.3 Mit den erlaubten 9,50 m Höhe ab EFH plus einer nicht 
bestimmten Höhe der Photovoltaikanlage, wird den Bewohnern 

im Schönborner Weg die Sicht genommen und der Garten be-
schattet. 

Der Abstand zwischen den bestehenden 
Wohngebäuden und der geplanten Baugrenze 

beträgt ca. 17 m und ist für ein innerstädtisches 
Wohngebiet ausreichend dimensioniert.   

Zu 3 6. Die Größe der einzelnen Baugrundstücke ist der Plan-
zeichnung nicht zu entnehmen 

 

Im geänderten Entwurf des Bebauungsplanes 
„Ringinger Tal I, 1. Änderung“ sind die Bau-

grundstücksgrenzen wie im Städtebaulichen 
Konzept unverbindlich dargestellt. Die Anzahl 
von mindestens 3 Wohneinheiten im Plange-
biet wird über die Festsetzung der Mindest- und 
maximal zulässigen Baugrundstücksgröße si-

chergestellt (vgl. planungsrechtliche Festset-
zungen Nr. 5 „Größe der Baugrundstücke“). Die 
Umsetzung der tatsächlichen Zahl an Wohnein-
heiten soll im Zuge der Bauplatzvergabe 
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seitens der Stadtverwaltung Burladingen ge-
steuert werden. 

Zu 3 8. Die Zahl der Nebenanlagen ist nicht begrenzt Das ist richtig. Aufgrund der vorhandenen 

Grundstückszuschnitte wird eine Begrenzung 
der Zahl der Nebenanlagen aus städtebauli-
cher Sicht für nicht erforderlich erachtet.  

Dieser Satz in der Bekanntmachung und der Begründung: 

Um den zukünftigen Bauherren bei der Bebauung größere Frei-

heiten zuzusprechen, werden im Bebauungsplan Abweichun-

gen zugelassen, sodass die Wohnbebauung möglichst individu-

ell und nachhaltig umgesetzt werden kann. 

lässt befürchten, dass die sowieso schon großzügigen Festset-

zungen im Bebauungsplan, über die Maße hinaus strapaziert 
werden. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Rin-

ginger Tal I, 1. Änderung“ dienen dem geplan-
ten Vorhaben und somit dem Ziel auf der vor-
handenen städtischen Fläche mehrere 
Wohneinheiten zu schaffen. Baufreiheiten und 
größere Abweichungen von den aktuellen Re-

gelungen und Anforderungen an eine zeitge-
mäße Wohnbebauung sind nicht gegeben. Die 
Begründung des Bebauungsplanes wird ent-
sprechend angepasst.  

Ein städtebauliches Konzept lässt sich aus 2 Doppelhaushälften 

nicht herauslesen. Im Gegenteil, das bildlich vorgestellte und 
dargestellte Wohngebäude, passt in keiner Weise in die Umge-
bungsbebauung. 

 

Zur besseren Vorstellung wie die größtmögli-

chen Gebäudekubaturen sich in das beste-
hende Wohngebiet einfügen werden, wurde ein 
3D Modell erstellt. Dieses hat die Stadt Burla-
dingen postalisch mit Schreiben vom 
22.08.2025 an die Anwohner versandt.   

Aus diesen Gründen schlagen wir die Anwendung der Nut-
zungsschablone des alten Bebauungsplans vor oder die Nut-
zung der Garagenplätze als Tiny-Haus-Siedlung. 

Der Entwicklung einer Tiny-Haus-Siedlung 
steht der Bebauungsplan nicht entgegen. Von 
der Anwendung der Nutzungsschablone des 
Bebauungsplans „Ringinger Tal I“ wird aus den 

oben genannten Gründen abgesehen.   

C.3 Bürgeranregung Nr. 3 
 (Schreiben vom 15.01.2024, eingegangen am 16.01.2024) 

Als Eigentümer des Grundstückes Schönbornerweg 52, Flur-
stück-Nr. 7371/9, bin ich auch Betroffener der im Änderungsver-
fahren aufgezeigten Planung. 

Auch wenn mein Grundstück nicht unmittelbar an den beschrie-
benen Geltungsbereich angrenzt, habe ich doch Auswirkungen 

durch die geplante Bebauung zu erwarten, auf Grundlage Ihrer 
Darstellungen zum städtebaulichen Konzept, Lageplan Variante 
1-1 vom 10.11.23. 

 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Alle angrenzenden, bebauten Grundstücke, in diesem Geltungs-

bereich vom damaligen Bebauungsplan vom 17.3.93 (rechts-
kräftig), weisen eine Bauhöhe von 1,5 bzw. max. 2 Vollgeschos-
sen auf, mit der Variante Satteldach, in Richtung des jeweiligen 
Straßenverlaufs. Somit ergibt sich eine einheitliche Bauhöhe für 
den gesamten Straßenzug Bühlberstr. ab Nr. 41 als auch für den 

Bereich Ringinger Tal, östlich davon und für den gesamten Be-
reich des Schönbornerwegs ab Nr. 36 und für seinen restlichen 
Straßenverlauf. Zudem sind alle bisherigen Gebäude im 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ringin-
ger Tal I, 1. Änderung“ orientiert sich an der 
derzeitigen Nachfrage nach neuem Wohn-
raum. Die Bebauung ist nach den aktuellen 
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genannten Bereich mit Satteldach ausgestaltet. Dadurch ergibt 
sich ein einheitliches und geordnetes sowie harmonisches Er-
scheinungsbild des gesamten, genannten Wohngebietes. Alle 
Neubauten haben sich an den Bebauungsplan Ringinger Tal I 

vom 17.3.93 orientiert bzw. orientieren müssen. 

Anforderungen an den Klima-, Arten- und Um-
weltschutz zu realisieren. Daraus ergibt sich 
die Notwendigkeit im Plangebiet Flachdächer 
und drei Vollgeschosse als Höchstmaß zuzu-
lassen. Das geplante Vorhaben fügt sich unter 
Berücksichtigung der topographischen Ver-
hältnisse, der vorhandenen Bauhöhen und Ab-
stände in die nähere Umgebung ein und wird 
seitens der Stadtverwaltung Burladingen als 
städtebaulich verträglich eingestuft.  

In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes vom 17.3.93 
(rechtskräftig) fällt auch der jetzt ausgewiesene Bereich für den 

Neubau der Wohngebäude, dessen Bebauungsplan jetzt geän-
dert werden soll. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Ringinger Tal I, 1. Änderung“ um-
fasst ausschließlich Grundstücke, die bisher 
für Sammelgaragen, Eingrünungsmaßnahmen 
und den Spielplatz vorgesehen waren. Mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes wird die im 
rechtskräftigen Bebauungsplan dargestellte 
Fläche mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ 
entsprechend dem derzeitigen Bestand erwei-
tert und somit dauerhaft gesichert. Zudem wer-
den aufgrund der Nachfrage nach neuem 
Wohnraum die bisher unbebauten gemeinde-
eigenen Grundstücke planungsrechtlich der 
Wohnnutzung zugeführt. Somit handelt es sich 
nicht um eine Änderung der bisherigen Fest-
setzungen in Bezug auf die bestehende Be-
bauung, sondern um Schaffung des Planungs-
rechts für eine neue Wohnbebauung, die nach 
den aktuell geltenden technischen und rechtli-
chen Vorgaben zu errichten ist.  

Eine geplante Bauhöhe mit 3 Vollgeschossen erscheint wie ein 
Klotz und Fremdkörper in diesem Baugebiet und zerstört die 
Zielsetzung des damaligen Bebauungsplans für die Verlänge-
rung und weitere Erschließung der Bühlbergstraße. 

Zur besseren Vorstellung wie die nach den 
planungsrechtlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes „Ringinger Tal I, 1. Änderung“ 
größtmöglichen Gebäudekubaturen sich in das 
bestehende Wohngebiet einfügen werden, 
wurde ein 3D Modell erstellt. Dieses hat die 
Stadt Burladingen postalisch mit Schreiben 
vom 22.08.2025 an die Anwohner versandt.   

Auch durch die vorgegebene Dachgestaltung als Flachdach 
wird das bisherige Erscheinungsbild des umgebenden Wohnge-
bietes deutlich zerstört und war im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes vom 17.3.93 für die jetzt bestehenden Wohnbauten 
bisher nicht gestattet und auch nicht vorgesehen. 

Eine zeitgemäße Wohnbebauung mit Flach-
dach fügt sich am Standort der Bühlbergstraße 
unter Berücksichtigung der topographischen 
Verhältnisse, der vorhandenen Bauhöhen und 
Abstände in die nähere Umgebung ein und 
wird seitens der Stadtverwaltung Burladingen 
als städtebaulich verträglich eingestuft.  

Die geplanten Solardachanlagen, gem. Lageplanvariante 1-1 
vom 10.11.23, können ebenso auf Satteldächer montiert und be-
festigt werden, ohne nennenswerte Ausrichtungsverluste. 

An der Festsetzung von Flachdächern wird 
aufgrund der geplanten Nachverdichtung im 
Wohngebiet sowie unter Berücksichtigung der 
aktuellen Anforderungen an den Klima-, Arten- 
und Umweltschutz weiterhin festgehalten. Sat-
teldächer sind im Änderungsbereich nicht zu-
lässig.  

Desweiteren ergibt sich durch die Bauhöhe hangseitig von 7,5 
m, da die zul. Bauhöhe straßenseitig auf 9,5 m festgelegt ist, 
kein Rücksichtnahmegebot auf die angrenzenden Grundstücke 
des Schönbornerwegs, nach Norden. Durch die jetzt geplante 

 

Der Abstand zwischen den bestehenden 
Wohngebäuden und der geplanten Baugrenze 
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zul. Bauhöhe von 3 Vollgeschossen und einem Grenzabstand 
von gerade mal 2,7 m ist eine erdrückende Wirkung gegeben, 
die das Gefühl des Eingemauertseins oder einer Gefängnis-
hofsituation erzeugt. 

Zudem erfolgt eine erhebliche Beeinträchtigung durch Beschat-
tung der Grundstücke in nördlicher Richtung, bei niedrig stehen-
dem Sonnenstand im Osten und im Süd-Westen. 

Desweiteren eine deutliche Beeinträchtigung der Sicht, die dann 
nur noch bis zu den Gebäudewänden der geplanten Neubauten 

mit 9,5 m max. Höhe reicht. 

beträgt ca. 17 m und ist für ein innerstädti-
sches Wohngebiet ausreichend dimensioniert.  

 

 

 

 

s.o. 

Ich rege an, die derzeit geplante Bebauung Variante 1-1 vom 
10.11.23 auf eine Bauhöhe von 1,5 bzw. 2 Vollgeschosse zu re-
duzieren und die Gestaltung der geplanten Bebauung auf Sat-

teldächer zu ändern. 

Das Ziel eines einheitlichen und eines geordneten Erschei-
nungsbildes ist durch diese Gestaltung der Bauvorgaben in 
keinster Weise gegeben bzw. das jetzt noch einheitlich und ge-
ordnete Erscheinungsbild wird durch die geplante Bebauung 

völlig zerstört. 

An der Festsetzung von III Vollgeschossen als 
Höchstmaß wird weiterhin festgehalten. Die 
Schaffung von neuem Wohnraum auf verfüg-
baren innerstädtischen Flächen steht im Inte-
resse der Öffentlichkeit. Die geplante zeitge-
mäße Bebauung in der Bühlbergstraße wird 
seitens der Stadtverwaltung Burladingen als 
städtebaulich verträglich eingestuft.  

Der rechtskräftige Bebauungsplan vom 17.3.93 ist weiterhin gül-
tig für das gesamte erschlossene Gebiet gem. dem damals an-
gegebenen und eingezeichneten Geltungsbereich, in dem sich 

auch der Geltungsbereich der derzeitigen Änderung befindet. 

 

Zur Kenntnisnahme  

C.4 Bürgeranregung Nr. 4 
 (Schreiben vom 16.01.2024) 

Grundsätzlich befürworten wir die Entscheidung die bisher un-
bebaute Fläche als Wohnfläche für Einzel- als auch Doppel-       
oder Reihenhäuser zu nutzen. 

 

Zur Kenntnisnahme 

Allerdings möchten wir zu den Plänen ein Anliegereinspruch er-

heben, mit der Begründung, dass die Gebäudehöhe mit 3 Stock-
werken und Flachdach für das Gebiet zu hoch ist. Die Gebäude 
auf unserer Straßenseite haben eine Teilunterkellerung und ein 
Vollgeschoss mit Satteldachaufbau (halbes Geschoss). 

Die Höhe der neuen Häuser sollte wegen Lichteinfall und Be-

schattung die EFH nicht übersteigen und zum Gesamtbild der 
Bühlbergstraße optisch passen. 

Und ein Betonklotz mitten im Wohngebiet ist für alle Anlieger un-
vorstellbar. 

Zur besseren Vorstellung wie die nach den 
planungsrechtlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes „Ringinger Tal I, 1. Änderung“ 
größtmöglichen Gebäudekubaturen sich in das 
bestehende Wohngebiet einfügen werden, 
wurde ein 3D Modell erstellt. Dieses hat die 
Stadt Burladingen postalisch mit Schreiben 
vom 22.08.2025 an die Anwohner versandt.   

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ringin-
ger Tal I, 1. Änderung“ orientiert sich an der 
derzeitigen Nachfrage nach neuem Wohn-
raum. Das geplante Vorhaben ist städtebau-
lich verträglich.   

Bitte auch um Berücksichtigung für genügend Parkplätze, weil 
bisher wenig Platz zur Verfügung steht und die Straße jetzt 

schon von allen Seiten kreuz und quer zugeparkt wird 

Somit ist der eigentliche Wendeplatz für die Müllabfuhr und 
Schneeräumdienst an bestimmten Tage sowieso schon 
schlecht zugänglich. 

Gem. § 37 LBO ist bei der Errichtung von Ge-
bäuden mit Wohnungen für jede Wohnung ein 
geeigneter Stellplatz für Kraftfahrzeuge herzu-
stellen. Im Bebauungsplan „Ringinger Tal I, 1. 
Änderung“ ist festgesetzt, dass Garagen und 
Carports in das Wohngebäude eingebaut oder 
mit gemeinsamer Dachfläche angebaut 
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Bitte um Berücksichtigung dieser Einwende für das bevorste-
hende Bauvorhaben im "Ringinger Tal" 

werden können. Eine beispielhafte Umsetzung 
der Stellplätze im Plangebiet ist dem Städte-
baulichen Konzept zu entnehmen.   

C.5 Bürgeranregung Nr. 5 
 (Schreiben vom 16.01.2024) 

Hiermit erhebe ich folgende Einwendungen: 

Höhe des Gebäudes 9,5 m – 3 Stockwerke dazu noch Solaran-

lage auf das Dach 

Flachdach 

 

Zur besseren Vorstellung wie die nach den 
planungsrechtlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes „Ringinger Tal I, 1. Änderung“ 
größtmöglichen Gebäudekubaturen sich in das 
bestehende Wohngebiet einfügen werden, 
wurde ein 3D Modell erstellt. Dieses hat die 
Stadt Burladingen postalisch mit Schreiben 
vom 22.08.2025 an die Anwohner versandt.  
An der Festsetzung von Flachdächern wird 
aufgrund der geplanten Nachverdichtung im 
Wohngebiet sowie unter Berücksichtigung der 
aktuellen Anforderungen an den Klima-, Arten- 
und Umweltschutz festgehalten. 

Grenzabstand zu gering   

 
Der Abstand zwischen der Baugrenze und der 
Nachbargrundstücksgrenze ist mit 2,50 m aus-
reichend.  

Bebauung (Balkon, Terrasse/über Grenze hinaus 1 m 

 

Mit einem geringfügigen Überschreiten der 
Baugrenzen durch untergeordnete Gebäude-
teile, wie Vorbauten, Dachvorsprünge, Ein-
gangsüberdachungen oder Balkone werden 
keine negativen Auswirkungen für den Boden 
oder das Ortsbild verbunden. Daher dürfen die 
baulichen Anlagen als untergeordneten Ge-
bäudeteile die Baugrenze bis zu 1,00 m über-
ragen (vgl. planungsrechtliche Festsetzungen 
Nr. 4 „Baugrenzen“). 

Beschattung meines Gartens 

 
Der Abstand zwischen den bestehenden 
Wohngebäuden und der geplanten Baugrenze 
beträgt ca. 17 m und ist für ein innerstädti-
sches Wohngebiet ausreichend dimensioniert.   

Feuerwehrzufahrt Der öffentliche Weg (Flst. 7367/28) ist nicht 
Teil der Bebauungsplanänderung.  

Großzügige Ausweisung der Baufenster  

erfolgt großzügig – größtmögliche Freiheiten für den Bauherren 
bei der Gestaltung der Bauplätze 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Ringinger Tal I, 1. Änderung“ dienen dem ge-
planten Vorhaben und somit dem Ziel auf der 
vorhandenen städtischen Fläche mehrere 
Wohneinheiten zu schaffen. Baufreiheiten und 
größere Abweichungen von den aktuellen Re-
gelungen und Anforderungen an eine zeitge-
mäße Wohnbebauung sind nicht gegeben. Die 
Begründung des Bebauungsplanes wird ent-
sprechend angepasst.  

Soll das Haus gebaut werden wie auf Plan gezeichnet? Das Städtebauliche Konzept stellt eine mögli-
che Bebauung dar unter Berücksichtigung des 
Ziels im Rahmen der geplanten Nachverdich-
tung auf verfügbaren Grundstücksflächen 
möglichst viele Wohneinheiten unterzubringen. 
Die Umsetzung der tatsächlichen Zahl an 
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Wohneinheiten soll im Zuge der Bauplatz-
vergabe seitens der Stadtverwaltung Burladin-
gen gesteuert werden. 

Wer ist Bauträger? Die Bauplätze sollen an die Bauwilligen veräu-
ßert werden.   

Bleibt der Spielplatz wie bisher? Wieder kleiner oder entfernt? Der Entwurf des Bebauungsplanes „Ringinger 
Tal I, 1. Änderung“ wird dahingehend geän-
dert, dass der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes auf die Grundstücke des im 
Nordosten vorhandenen Spielplatzes erweitert 
wird. Dadurch werden die Flurstücke Nrn. 
7367/18, 7367/19, 7367/20 und 7367/21 pla-
nungsrechtlich als eine öffentliche Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „Öffentlicher Spiel-
platz“ dauerhaft gesichert.    

Meine Wohnqualität wird stark eingeschränkt  

 
Dies kann seitens der Stadtverwaltung nicht 
nachvollzogen werden. Der Abstand zwischen 
den bestehenden Wohngebäuden und der ge-
planten Baugrenze beträgt im Nordwesten ca. 
17 m und ist für ein innerstädtisches Wohnge-
biet ausreichend dimensioniert. Im Südosten 
an der Bühlbergstraße ist der Abstand mit ca. 
12 m ebenfalls ausreichend. 

Eigentumswert sinkt Durch die Errichtung von Wohngebäuden auf 
angrenzenden Grundstücken in einem Wohn-
gebiet ist eine Wertminderung der Immobilien 
nicht zu erwarten.  

C.6 Bürgeranregung Nr. 6 
 (Schreiben vom 16.01.2024) 

Einwendung erheben: 

kein Grenzabstand von 2,5 Meter 

Der Abstand zwischen der Baugrenze und der 
Nachbargrundstücksgrenze ist mit 2,50 m aus-
reichend. 

keine Feuerwehrzufahrt mehr möglich. Der öffentliche Weg (Flst. 7367/28) ist nicht 
Teil der Bebauungsplanänderung. 

Gebäudehöhe 9,50 Meter + Solaranlage zu hoch. Mit Bezug auf die max. zulässige Gebäude-
höhe wurde ein 3D Modell erstellt, welches 
ebenso den Geländeverlauf, Solaranlage auf 
dem Flachdach und die Gebäudehöhen der 
bestehenden Bebauung veranschaulicht. Die 
Stadtverwaltung Burladingen hat dieses 3D 
Modell zur besseren Vorstellung wie sich die 
geplante Bebauung in die nähere Umgebung 
einfügen wird, postalisch mit Schreiben vom 
22.08.2025 an die Anwohner versandt.  

Wertminderung des Hauses Schönbornerweg 50, sowie 48-46-

44-42-40  
Durch die Errichtung von Wohngebäuden auf 
angrenzenden Grundstücken in einem Wohn-
gebiet ist eine Wertminderung der benachbar-
ten Immobilien nicht zu erwarten.  

Balkonüberbebauung          über eigenen Weg von Eigentümer 

 
Dies kann seitens der Stadtverwaltung nicht 
nachvollzogen werden. Mit einem geringfügi-
gen Überschreiten der Baugrenzen durch un-
tergeordnete Gebäudeteile, wie Vorbauten, 
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Dachvorsprünge, Eingangsüberdachungen o-
der Balkone werden keine negativen Auswir-
kungen für den Boden oder das Ortsbild ver-
bunden. Daher dürfen die baulichen Anlagen 
als untergeordneten Gebäudeteile die Bau-
grenze bis zu 1,00 m überragen (vgl. pla-
nungsrechtliche Festsetzungen Nr. 4 „Bau-
grenzen“). 

Flachdachbebauung wird erlaubt 

 

Eine zeitgemäße Wohnbebauung mit Flach-
dach fügt sich am Standort der Bühlbergstraße 
unter Berücksichtigung der topographischen 
Verhältnisse, der vorhandenen Bauhöhen und 
Abstände in die nähere Umgebung ein und 
wird seitens der Stadtverwaltung Burladingen 
als städtebaulich verträglich eingestuft. 

Grundstücksfläche für geplante Häuser zu klein.  

 

Es wird eine verfügbare innerstädtische Fläche 
für die Wohnbebauung in Anspruch genom-
men.  

Garagenverkauf für Anwohner abgelehnt. Der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Ringinger Tal I, 1. Änderung“ um-
fasst ausschließlich Grundstücke, auf welchen 
bis auf eine einzige Anfrage jahrelang kein In-
teresse für die Errichtung einer Garage be-
stand. Aufgrund der Nachfrage nach neuem 
Wohnraum wird die innerstädtische Baulücke 
mit der Änderung des Bebauungsplanes ge-
schlossen und der Wohnnutzung zugeführt. 
Folglich werden seit dem Beginn des Bebau-
ungsplanänderungsverfahrens Anfragen für 
die Errichtung von Garagen abgelehnt. 

Der Widerspruch fristgerecht eingelegt auch von Familie Elke 
Theiss und David Giegowski 

 

Dies wird seitens der Stadtverwaltung Burla-
dingen bestätigt. Aus Datenschutzgründen 
werden Namen der Personen nicht genannt.  

Liegt bei: Wohnqualität erheblich eingeschränkt. Kein Lichteinfall 
mehr. 

Dies kann seitens der Stadtverwaltung nicht 
nachvollzogen werden. Der Abstand zwischen 
den bestehenden Wohngebäuden und der ge-
planten Baugrenze beträgt im Nordwesten ca. 
17 m und ist für ein innerstädtisches Wohnge-
biet ausreichend dimensioniert. Im Südosten 
an der Bühlbergstraße ist der Abstand mit ca. 
12 m ebenfalls ausreichend.   

Keine Anwohnerbefragung bzw. persönliche Information seitens 
der Stadt Burladingen!  

Die Öffentlichkeit wurde über die Bebauungs-
planänderung durch die Bekanntmachung im 
Amtsblatt vom 07.12.2023 informiert.  Darüber 
hinaus hat die Stadtverwaltung Burladingen 
mit Schreiben vom 22.08.2025 das aktuali-
sierte städtebauliche Konzept mit 3D Model 
der geplanten Bebauung im Baugebiet Ringin-
ger Tal postalisch an die Anwohner übersandt. 
Dem 3D Model können die Größenverhält-
nisse der geplanten Bebauung im Vergleich 
zur bereits vorhandenen Bebauung entnom-
men werden. Des Weiteren hat die Stadt Bur-
ladingen die Anwohner in dem genannten 
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Anschreiben darüber informiert, dass das Be-
bauungsplanverfahren voraussichtlich im 4. 
Quartal 2025 in einer öffentlichen Gemeinde-
ratsitzung fortgeführt wird. Die Tagesordnun-
gen werden zu gegebener Zeit auf der Home-
page der Stadt Burladingen oder im Amtsblatt 
bekannt gegeben.  

Keine Möglichkeit mehr etwaige Sanierungsarbeiten am eige-
nen Haus durch Handwerker Ausführungsarbeiten 

Dies kann seitens der Stadtverwaltung Burla-
dingen nicht nachvollzogen werden. Die Bühl-
bergstraße als öffentliche Straßenverkehrsflä-
che ist weiterhin für alle Anwohner zugänglich 
und nicht Teil der Bebauungsplanänderung.  

Landesbauordnung regelt Grenzabstand der wird nicht einge-
halten 

Der Abstand zwischen der Baugrenze und der 
Nachbargrundstücksgrenze ist mit 2,50 m aus-
reichend. 

Anhang:  

Vollmacht 

Hiermit beauftrage ich Sam David Giegowski Sie als Anwalt 
mich in Sache Bauplanänderung zu vertreten.  

 

 

Selbe Argumentation wie Dietmann Monanne 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

Aus Datenschutzgründen werden Namen der 
Personen nicht genannt. 

Die „Argumentation“ bezieht sich auf die In-
halte der unter „C.6“ aufgeführten Stellung-
nahme.  

Anhang: 

Vollmacht 

Hiermit beauftrage ich Elke Gleis Frau Dr. Schneider 

mich in Sache Bauplanänderung zu vertreten.  

Selbe Argumentation wie Dietmann Monanne 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

s.o.  

C.7 Bürgeranregung Nr. 7 
 (Schreiben vom 16.01.2024) 

Einwendung erheben. 

Stellungnahme Stadt Burladingen. 

- Abstand 1,5 zu unseren Häusern (Schönbornerweg) 
Grasweg? Weg Anlieger? 
dann zu dem geplanten Neubau? 

Das Flurstück 7367/28 des öffentlichen Weges 
im Nordwesten angrenzend an den räumli-
chen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Ringinger Tal I, 1. Änderung“ hat eine Tiefe 
von 3,0 m. Der Abstand zwischen den beste-
henden Wohngebäuden (Schönborner Weg) 
und der geplanten Baugrenze beträgt ca. 17 m 
und ist für ein innerstädtisches Wohngebiet 
ausreichend dimensioniert. 

- Bei Umbauten wie kann dieses Ablaufen hinter den 
Häusern? 

- Feuerzufahrt? Feuergasse? 

Der öffentliche Weg (Flurstück 7367/28) ist 
nicht Teil der Bebauungsplanänderung und 
bleibt weiterhin zugänglich.   

- Gebäudehöhe der geplanten Neubauten 3 Stock-
werke? Viel zu hoch? 

Die Gebäude auf der anderen Straßenseite haben Teil 
unter Keller uns und ein Vollgeschoss mit einem Sattel-
dachaufbau / halbes Geschoss. 

Die Stadtverwaltung Burladingen hat mit 
Schreiben vom 22.08.2025 den Anwohnern 
das aktualisierte städtebauliche Konzept mit 
einem 3D Model postalisch übersandt. Dem 
3D Model können die Größenverhältnisse der 
geplanten Bebauung im Vergleich zur bereits 
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-  vorhandenen Bebauung entnommen werden. 
Das geplante Vorhaben fügt sich in die nähere 
Umgebung ein und wird seitens der Stadtver-
waltung Burladingen als städtebaulich verträg-
lich betrachtet.   

- Lichteinfall – Beschattung Der Abstand zwischen den bestehenden 
Wohngebäuden (Schönborner Weg) und der 
geplanten Baugrenze beträgt ca. 17 m und ist 
für ein innerstädtisches Wohngebiet ausrei-
chend dimensioniert.  

- Parksituation, jetzt schon ganz schwierig Gem. § 37 LBO ist bei der Errichtung von Ge-
bäuden mit Wohnungen für jede Wohnung ein 
geeigneter Stellplatz für Kraftfahrzeuge herzu-
stellen. Im Bebauungsplan „Ringinger Tal I, 1. 
Änderung“ ist festgesetzt, dass Garagen und 
Carports in das Wohngebäude eingebaut oder 
mit gemeinsamer Dachfläche angebaut wer-
den können. Eine mögliche Umsetzung der 
Stellplätze im Plangebiet ist dem Städtebauli-
chen Konzept zu entnehmen.  

- Wie kommen die Eigentümer der mittleren Reihenhäu-
ser an Ihre Häuser 

- Als ich die Brandschutzmauer zu meinem Nachbarn 
machen musste, haben mich dieses die 2 Personen 

vom Landratsamt auch schon gefragt?? 

 

Der öffentliche Weg (Flurstück 7367/28) ist 
nicht Teil der Bebauungsplanänderung und 
bleibt weiterhin zugänglich. 

- Bleibt der Spielplatz bestehen? Der Entwurf des Bebauungsplanes „Ringinger 
Tal I, 1. Änderung“ wird dahingehend geän-
dert, dass der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes auf die Grundstücke des im 
Nordosten vorhandenen Spielplatzes erweitert 
wird. Dadurch werden die Flurstücke Nrn. 
7367/18, 7367/19, 7367/20 und 7367/21 pla-
nungsrechtlich als eine öffentliche Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „Öffentlicher Spiel-
platz“ dauerhaft gesichert.   

- Wie weit kommt der Neubau in Richtung Wendeplatte? Die Ausweisung der geplanten Wohnbauflä-
che ist dem zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplanes zu entnehmen. Der Spielplatz zwi-
schen der Wendeplatte und den für die 
Wohnbebauung vorgesehenen Grundstücke 
bleibt erhalten, sodass zwischen der Wende-
platte und der Grundstücksgrenze des geplan-
ten Wohngebiets ein Abstand von mindestens 
10 m eingehalten wird.  

- Wer ist der Bauträger der Neubauten? 

- Für wen sind die Wohnungen vorgesehen? 

- Gehört das Gebäude dann der Stadt? 

- Gehört der Baugrund der Stadt? 

- Kann das Gebäude verkauft werden? 

 

Die Bauplätze werden seitens der Stadtverwal-
tung Burladingen nach dem Satzungsbe-
schluss an die Bauwilligen veräußert.  
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C.8 Bürgeranregung Nr. 8 
 (Schreiben vom 09.02.2024) 

Mit der Änderung des Bebauungsplans sind wir nicht einverstan-

den. 

Die Höhe der Häuser soll von 2-geschossig auf 3-geschossig 
geändert werden. Von Frau Mayer wurde uns erklärt, daß dies 
für uns keine große Rolle spielen würde, da das Erdgeschoß 
wegen der Hanglage des Grundstücks für zwei Meter für uns 

nicht sichtbar wäre. 

Allerdings werden auf den Flachdächern Solarpaneelen – diese 
sind bis zu zwei Meter hoch – angebracht. 

Also beträgt die Gesamthöhe der Häuser 

von der Bühlbergstraße aus     9,5 Meter + Solar 2 Meter =11,5 

Meter 

vom Schönbornerweg aus      7,5 Meter + Solar 2 Meter =9,5 
Meter 

Anmerkung: Mit „wir“ sind 5 Personen ge-
meint, die die Stellungnahme unterschrieben 
haben.  

 

Das ist richtig.  

 

Im Bebauungsplan ist festgesetzt, dass die zu-
lässige Gebäudehöhe mit Anlagen zur solaren 
Energiegewinnung, technischen Aufbauten zur 
Be- und Entlüftung sowie mit Heizanlagen inkl. 
Schornstein und Funksendeanlagen über-
schritten werden darf. Inwieweit die Gebäude-
höhe durch die Errichtung der PV-Anlage be-
einflusst wird, ist nicht vorhersehbar. Die Höhe 
der PV-Anlage hängt von der Modulgröße, 
dem Montagesystem, dem Reihenabstand 
und dem Neigungswinkel ab. Die Solaranlage 
wird nach Süden ausgerichtet, sodass mit er-
heblichen Auswirkungen auf die Gesamthöhe 
nicht zu rechnen ist.  

Hier gegen wurden bereits 

6 Einwendungen von Anwohnern des Schönbornerweg 

3 Einwendungen von Anwohnern der Bühlbergstraße 

eingelegt. 

 

Zur Kenntnisnahme  

Das zukünftige Wohngebiet (ein kleines Grundstück) wird auf 
Grundlage eines Städtebaulichen Konzepts entwickelt. Dieses 

sieht für das 415 m2 große Plangebiet eine verdichtete Bebau-
ung von 4 Bauplätzen vor 

Die Stadt gesteht dem zukünftigen Bauherren zu, nur 3 
Wohneinheiten zu realisieren, verzichtet also auf eine Wohnein-
heit, obwohl möglichst viele Wohnungen zur Verfügung gestellt 

werden sollen. Dies entspricht keiner effizienten Nutzung des 
Grundstücks. 
Und auch die verdichtete Bebauung laut Städtebaulichem Kon-
zept wird außer Acht gelassen. 

Geht nun die Stadt den gleichen Schritt für die Anwohner, wer-

den auf dem relativ kleinen Grundstück (Breite 13 Meter) nur 2 
Wohneinheiten erstellt. Diese haben eine größere Grundfläche 
und können 2-geschossig gebaut werden. Diese würden auch 
besser in das Wohngebiet passen. 

Im Entwurf des Bebauungsplanes in der Fas-
sung vom 10.11.2023 war festgesetzt, dass im 
Wohngebiet mindestens 3 Wohneinheiten zu 
realisieren sind. Dadurch wurde die Mindest-
zahl an Wohneinheiten planungsrechtlich gesi-
chert. Das Städtebauliche Konzept sieht für 
das Plangebiet 4 Wohneinheiten als eine Vari-
ante zur möglichen Wohnbebauung in Form 
von Doppelhäusern vor. Dabei ist das Städte-
bauliche Konzept unverbindlich und dient für 
die Stadt Burladingen als ein Orientierungs-
konzept. Die Umsetzung der tatsächlichen 
Zahl an Wohneinheiten soll im Zuge der Bau-
platzvergabe seitens der Stadtverwaltung Bur-
ladingen gesteuert werden. 

Im geänderten Entwurf des Bebauungsplanes 
wird von der Festsetzung der Mindestzahl an 
Wohneinheiten abgesehen. Stattdessen wird 
die Mindest- und die maximale Größe der 
Bauplätze verbindlich festgesetzt (vgl. pla-
nungsrechtliche Festsetzungen Nr. 5 „Größe 
der Baugrundstücke“). 

Trotz gegensätzlicher Behauptung von Frau Mayer drängt sich 

uns der Verdacht auf, daß es einen Interessenten gibt, der um 

 

s.o. 
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jeden Preis 3 Wohneinheiten (aber nur 3, keine 4) auf dem klei-
nen Grundstück bauen möchte. 

Es kann nicht sein, daß dem Bauherren sämtliche Freiheiten 
eingeräumt werden und die Einwendungen der Anwohner über-

haupt nicht berücksichtigt werden, also nur in eine Richtung ge-
dacht wird. Auch die Belange der Anwohner sind wichtig. 

 

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes orien-
tiert sich an der derzeitigen Nachfrage nach 
neuem Wohnraum. Das geplante Vorhaben ist 
städtebaulich verträglich.    

Folgende weitere Argumente bitten wir zu beachten: 

Wir haben bis ca. 15.00 Uhr volles Sonnenlicht. Dadurch kommt 

durch die Fenster Wärme in unsere Wohnungen, was sind bei 
den Heizkosten durchaus bemerkbar macht. 

Wir benutzen unsere Gärten als Nutzgärten, wir sind Selbstver-
songer mit Obst und Gemüse. 

Auch haben wir die Möglichkeit, Solarwärme zu nutzen. 

Durch den Bau von 3-geschossigen Häusern werden unsere 
Häuser und Gärten voll beschattet und wir verlieren all die auf-
geführten Punkte, was unsere Lebensqualität massiv ein-
schränkt. 

Da die meisten Anwohner Rentner sind – viele davon schwer-

behindert – halten wir uns viel im Garten auf. Wir möchten unse-
ren Lebensabend nicht im Schatten hinter einer hohen Beton-
mauer ohne Sonnenlicht und ohne Privatsphäre verbringen. 

 

 

 

 

 

Der Abstand zwischen den bestehenden 
Wohngebäuden und der geplanten Baugrenze 
beträgt ca. 17 m und ist für ein innerstädti-
sches Wohngebiet ausreichend dimensioniert. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im rückwär-
tigen Bereich der geplanten Wohnbebauung 
ebenfalls private Gärten entstehen werden.  

Auch eine erhebliche Wertminderung unserer Häuser würde 

eintreten.  

Durch die Errichtung von Wohngebäuden auf 
angrenzenden Grundstücken in einem Wohn-
gebiet ist eine Wertminderung der Immobilien 
nicht zu erwarten. Auch die womöglich einge-
schränkte freie Sicht wirkt sich nicht wertmin-
dernd auf die Immobilie aus.  

Bitte legen Sie dieses Schreiben auch den Damen und Herren 

des Gemeinderates vor. 

Die Stellungnahmen werden in der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates behandelt und ab-
gewogen.  

 

 

 


